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Medienmitteilung
Säntisstrasse – Start Mitwirkungsverfahren für Wendehammer

Die Säntisstrasse erfüllt die gültigen Anforderungen für eine hinreichende Erschliessung aller Grundstücke aufgrund einer fehlenden öffentlich-rechtlich klassierten Wendemöglichkeit nicht. Im Rahmen eines Bauprojekts plant eine Bauherrin auf ihrem Grundstück eine Wendeanlage. Die politische Gemeinde prüft alternativ dazu, ob ein normgerechter Wendehammer nicht am Ende der Säntisstrasse in Richtung Bahndamm machbar ist. Das Vorprojekt liegt vom 1. Juni bis zum 30. Juni 2026 zur Mitwirkung auf.
Der Gemeinderat hat am 8. Januar 2026 die Richtlinie Erschliessungsstrassen für die politische Gemeinde Schmerikon 2026 als anwendbar ab 1. Januar 2026 anerkannt. Die Säntisstrasse ist eine Zufahrtsstrasse mit bis zu 150 Wohneinheiten. Hierzu befindet die Richtlinie, dass bei Sackgassen eine Wendeanlage bereitgestellt werden muss. Steht keine Wendeanlage zur Verfügung, so gilt nach neuer Praxis der Rechtsabteilung des Baudepartements jegliche Liegenschaft entlang der Strasse als nicht hinreichend erschlossen. Die Sicherung der Wendemöglichkeit durch privatrechtliche Dienstbarkeitsverträge wird nicht (mehr) anerkannt. Entsprechend werden Rekurse zu Baubewilligungen an diesen Strassen gutgeheissen (siehe Beispiel Breitestrasse).

An der Säntisstrasse wenden LKW aktuell in der Einfahrt zu den Mehrfamilienhäusern Säntisstrasse 5 und 7. Derzeit besteht ein Baugesuch zur Neubebauung dieser Parzellen (Nrn. 1080 und 675). Die Bauherrin plant entgegenkommen einen Ausbau der bestehenden Einfahrt zu einem normgerechten Wendeplatz. Die angestrebte Lösung ist nicht optimal; die Wendeanlage unterbricht das Trottoir und beschneidet das Grundstück. Diese Wendeanlage muss öffentlich-rechtlich klassiert werden.

Der Gemeinderat prüft daher als Alternative nun eine Wendeanlage gegenüber, auf dem Brachland zwischen Strasse und Schiene, unmittelbar östlich der Personenunterführung (PU) Härti. Diese Anlage würde durch die politische Gemeinde errichtet. Die Kostentragung ist nicht Gegenstand der aktuellen Abklärung. Die Ortsgemeinde Schmerikon als Grundeigentümerin hat ihr grundsätzliches Einverständnis erklärt. Aktuell steht noch, im Nachgang zum Doppelspurausbau, ein Landerwerb der Ortsgemeinde von den SBB an.



Der Gemeinderat hat daher die Geoinfra AG beauftragt, ein Vorprojekt mit Teilstrassenplan und Teilzonenplan zu erarbeiten. Das Vorprojekt liegt nun vor und soll der öffentlichen Mitwirkung unterstellt werden.

Datum vom:	1. Juni 2026	
Datum bis:	30. Juni 2026
Planauflage:	Gemeindehaus Schmerikon 
		https://schmerikon.ch/ 
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